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Im. Namen des Deutschen Volkes 

- In der Strafsache gegen den Viehhändler R1 _ | KI | aus 
Barntrup, zur Zeit in dieser Sache in UNtersuchungshaft im Gerichts- 
gefängnis zu Detmold, 
wagen versuchter Rassenschande 

hat das Heichsgericht, Dritter Strafsenat, in der öffentlichen 
Sitzung vom 8. September 1957, an welcher teilgenommen haben 

als Richter: 
der Heichsgerichtsrat Schmitz als Vorsitzender. 
und die Reichsgerichtsräte Dr.Güngerich, 
Dr¬Hartung, Müller, Der,Froelich, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft 
der Staatsanwalt .Frdnkel, 

als Urkundsbeamter der Geschäfts stelle: 
der Sekretär KUklok, 

auf die Revision des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung für 
Recht erkannt: 

Das Ürteil des Landgerichts in D e t m o l d vom 8. Juli 1957 
wird im Schuldspruch dahin berichtigt, daß der Beschwerdeführer wegen 
versuchten Verbrechens gegen §§ 2 und 5 des Gesetzes zum Schutz des 
deutschen Blutes, und der deutschen Ehre vom 15. September 1955 verur- 
teilt ist 

IM Strafausspruch wird das Urteil mit den ihm insoweit zu Grunde 
liegenden Feststellungen aufgehoben; die Sache wird in diesem UMfang 
zur anderweíten Verhandlung und ENtscheidung on die VOrinstanz zurück= 
verwiesen, 

Fon Rechts wagen. 

Gründe 
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Nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils ist der Beschwer- 
deführer, der VOlljude ist, mit der deutschblütdgen Zeugin DI ß 
die in einem Detmolder Lokal an seinen Tisch gewinkt hatte, in dem 
von dem Kraftwagenführer Kastingschäfer gesteuerten Hagen abends zu der 
Gastwirtschaft t ,.Apenkrug' bei Detmold gefahren, er mit ihr gemein- 
schaftlich In einem Zimmer übernachten wollte. Hinten im Wagen sitzend, 
hat er während der Fahrt ihre Brüste betastet, die Röcke hochgehoben und 
zwischen den Beinen an den Geschlechtsteíl gefaßt. Auch hat er den eige= 
neu Oeechlechtsteíl 

. 

entbldfit und das üädehen veranlefit, daran:ufassen¬ 
im .Apenkrug haben sich beide zunächst in das sogenannte Oesellschafts= 
:immer begeben und eine Flasche Wein kommen lassen. Der Beschwerdefüh= 
rer oder die Zeugin hat ein Zimmer bestellt, das von der Firtín auch 
zugesagt wurde. Zu weiterem ist es nicht gekommen, da sich der Slılruppfl 
führer „uL__J das von der D verschlossene Gesellschafts immer off= 
nen ließ und das Hündchen veranlaßte, davonzugehen. 

Die Strafkammer ist der Auffassung, daß es steh, soweit die Vorgänge 
während der Fahrt in Frage kommen, um einen Fall vollendeten Geschl rechts 
Verkehrs zwischen dem Angeklagten und der deutschblüttgen Zeugin im Sin- 
ne des § 2 des Blutschutxgesetzes in Verbindung mit 5 11 der la Auefuh= 
rungsverordnung von 14 November 1935 handele. In einzelnen ist hierzu 
ausgeführt, der Begriff Geschl echtsuerkehr in Sinne dieser Vorschriften 
umfasse außer dem Beischlaf alle betschlafähnltchen Handlungen„ Eine 
diesem Begriff entsprechende beieehlafdhnl (ehe Handlung habe der ßescNwer= 
deführer dadurch begangen, daß er die gegenseitigen Berührungen der ge= 
schilderten Art herbeiführte, un sich geschlechtlich zu erregen. Aus den 
ganzen ühständen, insbesondere daraus, daß der Beschwerdeführer im 
Apenkrug mit der DI | habe übernachten wollen, ergebe steh, daß er 
sich schon auf der Fahrt dorthin gesehlechtlích habe erregen wollen¬ 

Diese iäet3tellungen reichen zur Verurteilung wegen des vollende- 
ten verbrechens nicht aus. Der Begriff dee Geeehl echteverkehre im Sin- 
ne der hier in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen umfaßt den 
Beischlaf und auch solche gesehleehtlíehen Betätigungen, durch die der 
eine zuzug seinen Geschleehtstrieb auf einem anderen lege als durch Voll~ 
etehung des Beischlafs befriedigen wil] (Nase. ad 70 S. 375 1122/)„ Auf 
die Bei8chlafdhnlíchkeit der Handlungen oder Duldungen kommt es hierbei 
Nicht an, entscheidend ist aber, ob diese"an Stelle des Beisehlafe der 
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Befriedigung des Oeschlechtstrtebs mindestens des einen Ietls zu die= 
neu bestimmt sind, 

" Nach dem festgestellten Sachverhalt war diese Voraussetzung nicht 
erfüllt, der Wille des Beschwerdeführers eine vielmehr nur dahin, sich 
schon während der Fahrt in Hinblick auf den demnächst beabstchttgten 
Verkehr in Apenkrug geschlechtlich zu erregend Die «Befriedigung des 
Geschlechtstrtebs war bein Beschwerdeführer weder eingetreten noch von 
ihm gewollt. 

Die Verurteilung wegen vollendeten Verbrechens ist daher rechtstr- 
rig¬ Dagegen liegt ein versuchtes Verbrechen vor, da nach Annahme der 
Strafkammer die gegenseitigen Berührungen im .Kraftwagen noch dem øıı- 
len des Beschwerdeführers unmittelbar auf den nach Abschluß der Fahrt 
beabsichtigten Geschlechts verkehr, der nur durch die Dazwisehenkunft 
des So-Truppführers verhindert worden ist, hinzielten und den Anfang 
der Ausführung des geplanten Verbrechens darstell ten (RGSt. Bd 71 
s. 4 /' 6 1). 

Hiernach hätte die Strafkammer den Angeklagten wegen versuchten 
Verbrechens gegen §5 .2 und 5 des Blutschutzgesetzes in Verbindung mit 
§ ll der 1. Ausführungsverordnung vom 14„ NOvember 1935 und § 43 -szene, 
verurteilen müssen Der Schuldspruch kann von hier aus entsprechend 
berichtigt werden wegen anderweit er .Festsetzung der Strafe für das 
versuchte Verbrechen war die Sache an die Vorinstanz zurückzuverwei- 
sen. 

Die Strafkammer hat die Zeugin D als,Aríerin" und als 
,deutschblütíges Iadchen' bezeichnet, ohne ausdrücklich ihre deutsche 
Staatsangehörigkeit festzustellen. In dieser Beziehung bestehen aber 
keine rechtlichen Bedenken, solche sind auch von keiner Seite geltend 
gemacht worden 
gez„Sehmtt:„ Güngırích. Hartung. 

Füller. Frael ich., 
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